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Alkohol / Tabak / Drogen
Wer Drogen besitzt, konsumiert oder verkauft, macht sich strafbar. Für
den Verkauf von Alkohol und Tabak gibt es Altersgrenzen.

Drogen
Der Besitz, Verkauf und Konsum von illegalen Drogen ist strafbar. Das gilt auch für
kleine Mengen. Welche Substanzen illegal sind, ist im Betäubungsmittelgesetz
geregelt. Der gewerbsmässige Verkauf von Drogen wird mit hohen Strafen geahndet.

Alkohol und Tabak
Für den Verkauf von Alkohol und Tabak gibt es Altersgrenzen. So dürfen Tabakwaren
und alkoholischen Getränke im Kanton Appenzell Ausserrhoden nicht an Kinder und
Jugendliche unter 16 Jahren verkauft werden. Für bestimmte alkoholische Getränke
wie Spirituosen liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren.

Rauchverbot
Rauchverbote sind in der Schweiz kantonal unterschiedlich geregelt. Der Kanton
Appenzell Ausserrhoden stützt sich auf das Bundesgesetz zum Schutz vor
Passivrauchen und kennt keine weiterführende kantonale Gesetzgebung.
Ein Rauchverbot gilt in:

In geschlossenen Räumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, insbesondere in
Gebäuden der öffentlichen Verwaltung, in Spitälern, Heimen, Bildungs-, Kultur- und
Sportstätten und in allen Bereichen der Gastronomie ist das Rauchen verboten.
Abgetrennte und entsprechend gekennzeichnete Räume mit ausreichender Belüftung
können für Rauchende vorgesehen werden.
Ausnahmen regelt der Regierungsrat

Das Rauchen ist auch in Innenräumen von Restaurants verboten. Eine Ausnahme sind
Raucherräume, die abgetrennt und belüftet sind, diese sind aber immer seltener. Die
Rauchverbote sollen die Menschen vor den gesundheitlichen Risiken schützen.

Mehr Informationen (Links, Adressen, Broschüren, Merkblätter)
www.hallo-ar.ch/de/gut-zu-wissen/alkohol-tabak-drogen
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